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daß beim Aufrühren von Rückständen, Schöpfen von 
Schlamm, Entfernen von Ansätzen, Abklopfen von 
Rost und bei ähnlichen Arbeiten schädliche Gase 
oder Dämpfe frei werden oder sich nachträglich 
entwickeln können.

§ 3
Schutzmaßnahmen sind auch durchzuführen, 

wenn sich die Beschäftigten nur mit dem Kopf in 
den Behälter beugen oder wenn bei brennbaren 
Gasen nur ein Werkzeug eingeführt wird, das die 
Gase entzünden kann.

§ 4 
Reinigen

Vor dem Befahren sind die Behälter von einem 
außerhalb gelegenen Standplatz aus zu reinigen, 
z. B. durch Ausspritzen oder Ausspülen mit reich
lichen Wassermengen oder anderen geeigneten 
Flüssigkeiten unter gleichzeitigem Durchrühren 
etwa vorhandener schlammartiger Rückstände. 
Wenn die Gefahr besteht, daß bei dieser Arbeit 
giftige Gase oder Dämpfe in gefährlicher Menge 
aus dem Behälter entweichen, müssen vorschrifts
mäßige Atemschutzgeräte angelegt werden. Wenn 
möglich, sollen die Behälter schon vor dem öffnen 
gereinigt werden. Zum Verdrängen gefährlicher 
Gase ist der Behälter möglichst mit Wasser bis zum 
Überlaufen zu füllen und dies, wenn es angeht, 
mehrmals zu wiederholen.

§ 5
Befahren mit Atemschutzgerät

Der Einsteigende muß Frischluft-, Preßluft- oder 
Sauerstoffschutzgerät benutzen, wenn nicht auf An
ordnung des Betriebsleiters oder seines Beauftrag
ten nach den §§ 6 bis 9 zu verfahren ist.

Befahren ohne Atemschutzgerät
§ 6

Ohne Atemschutzgerät einzusteigen ist nur dann 
statthaft, wenn der Behälter vor und während des 
Befahrens durch Durchsaugen oder Einblasen von 
Frischluft ausreichend belüftet wird. Sauerstoff 
darf wegen der damit verbundenen Feuergefahr 
zum Belüften nicht verwendet werden.

§ 7
Wird ohne Atemschutzgerät eingestiegen, so sind 

vor dem Befahren die Verbindungen mit anderen 
Behältern, die selbst gefährliche Gase enthalten 
oder abgeben, durch Herausnahme von Zwischen
stücken zu unterbrechen oder zu lösen und blind 
zu flanschen. Ein Absperren durch einfache Ventile, 
Schieber oder Hähne ist nicht zulässig.

§ 8
In Ausnahmefällen (z. B. bei großen, schweren 

Leitungen) kann die Unterbrechung der Verbindung 
auch durch Steckscheiben oder Blindlinsen erfolgen.
Dabei ist zu beachten:

a) Die beiderseitigen Dichtungen der Steckschei
ben sind durch Anziehen a l l e r  Flansch
schrauben anzupressen.

b) Der Durchmesser der Steckscheiben ist so groß 
zu wählen, daß sie auch bei seitlicher Ver

schiebung zuverlässig abschließen. Abmessun
gen und Werkstoff müssen den ein- oder bei
derseitig auftretenden Drucken, Temperaturen 
und' chemischen Einwirkungen angepaßt sein.

c) Die Steckscheiben müssen einen Stiel haben, 
der nach dem Einbau seitlich gut sichtbar aus 
den Flanschen herausragt. Sobald eine Scheibe 
nicht mehr als Steckscheibe verwendbar ist, ist 
der Stiel abzuschneiden. Auf dem Stiel wer
den zweckmäßig Angaben angebracht, die für 
die sichere Verwendung der Steckscheibe 
wichtig sind, wie Nenndurchmesser der Rohr
leitung, zu der die Steckscheibe paßt, höchst
zulässiger, einseitiger Überdruck, Werkstoff 
der Scheibe usw.

d) Die Steckscheiben dürfen nicht durchlöchert, 
verbogen oder stark korrodiert sein. Steck
scheiben, die beim Befahren als Schutzmittel 
verwendet werden, sind regelmäßig zu prüfen, 
sofern mit Korrosionen zu rechnen ist. Steck
scheiben, die aus betrieblichen Gründen be
reits eingebaut sind, müssen, bevor sie als 
Schutz beim Befahren dienen sollen, heraus
genommen und geprüft werden. Mit Blind
linsen ist sinngemäß zu verfahren.

§ 9
(1) Bei kurzdauernden Arbeiten läßt sich die 

Unterbrechung der Verbindung auch durch zwei 
hintereinander liegende Absperrorgane erreichen, 
wenn zwischen diesen Absperrorganen eine ge
nügend weite Verbindung mit der Außenluft her
gestellt wird.

(2) Bei Anwendung dieses Verfahrens ist folgen
des zu beachten:

a) An den Absperrorganen sind Warnschilder 
anzubringen.

b) Die Handräder der beiden Absperrorgane der 
Leitung sowie aller etwa vorhandenen Ab
sperrorgane der Zwischenentspannung sind 
abzunehmen oder anzuschließen.

c) Vor dem Befahren muß die Luft im Behälter 
besonders sorgfältig geprüft werden.

Rettungsmaßnahmen
§ 10

Rettungsgeräte und Rettungsmannschaften müs
sen jederzeit leicht erreichbar sein.

§ 11
(1) Der Eingestiegene ist, unabhängig davon, ob 

er mit oder ohne Atemschutzgerät einsteigt, anzu
seilen sowie von einer zuverlässigen und kräftigen 
Person dauernd zu beobachten und möglichst straff 
am Seil zu halten. Das Seil muß außerhalb des Be
hälters sicher befestigt sein. Beim Anseilen ist 
darauf zu achten, daß der Knoten oder Befestigungs
ring des Seiles sich ungefähr im Nacken befindet; 
zweckmäßig ist ein Rettungsgürtel mit besonderen 
Handseilen, die so geführt sind, daß. wenn der Be
schäftigte bewußtlos geworden ist, ihm beim Her
ausziehen- die Arme nicht ausgerenkt werden


